
KWaldV: § 6 Aufgaben der Forstbetriebsleitung

§ 6  Aufgaben der Forstbetriebsleitung 
 
(1) 1Aufgabe der Forstbetriebsleitung ist die forstfachliche Leitung des Körperschaftswaldes. 2Sie hat dafür 
zu sorgen, dass der Wald nach den geltenden Rechtsvorschriften und gemäß dem Forstwirtschaftsplan 
oder dem Forstbetriebsgutachten bewirtschaftet wird. 3Unbeschadet der Entscheidungszuständigkeit der 
Körperschaft als Eigentümer ihres Waldes umfassen die Aufgaben der Forstbetriebsleitung mindestens die 
jährlichen forstbetrieblichen Planungen, die Maßgaben für die Ausführung der Pläne, die Koordinierung, die 
Aufsicht und die Erfolgskontrolle. 4Gegenstand der Forstbetriebsleitung ist auch die Mitwirkung bei der 
Erstellung des Forstwirtschaftsplans oder des Forstbetriebsgutachtens.

(2) Soweit die Betriebsausführung nicht der Forstverwaltung vertraglich übertragen ist, stellen die 
Körperschaften sicher, dass die forstfachlichen Vorgaben der mit der Betriebsleitung betrauten Personen 
von den mit der Betriebsausführung beauftragten Personen verbindlich beachtet werden.


